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Vereinsgemeinschaft als GbR: Ein Überblick

Angenommen, ein Straßenfest wird von mehreren Vereinen zusammen organisiert oder zwei Vereine tun sich zusammen, um gemeinsam ein Turnier zu organisieren: Schon ist eine sogenannte Vereinsgemeinschaft entstanden. Doch was die wenigsten Vereinsvorstände wissen: Wenn diese Gemeinschaft nach außen als Veranstalter auftritt, bildet sie automatisch eine GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 

Denn eine Vereinsgemeinschaft zur Durchführung von Festen oder Veranstaltungen ist rechtlich gesehen wie eine „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ (GbR) zu behandeln. Dafür gelten die Regeln der §§ 705 ff. Bürgerliches Gesetzbuch. Bei der von Ihrem und dem anderen Verein gebildeten Gemeinschaft handelt es sich also nicht etwa um einen neuen Verein, sondern um eine Gesellschaft. Und das bedeutet wiederum, dass jeder beteiligte Verein als „Gesellschafter“ mit seinem Vermögen für eventuell entstehende Schulden haftet. 

Außerdem ist eine GbR umsatz- und gewerbesteuerpflichtig. Und das heißt: Die GbR muss unter einer eigenen Steuernummer Steuererklärungen abgeben. Der anteilige Gewinn aus der Veranstaltung wird bei den einzelnen Vereinen versteuert. 

Beispiel:
Der Musikverein Musterhausen veranstaltet gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Cäcilia und dem Fanfarenverein Musterstadt ein musikalisches Sommerfest in der Innenstadt. Der Gewinn aus diesem Fest soll in gleichen Teilen den drei Vereinen zufließen. 

Der Musikverein Musterhausen hat in diesem Jahr bereits Einnahmen aus Wirtschaftsbetrieb in Höhe von 70.000 €, denen aber Ausgaben von 69.000 € gegenüberstehen. 
Der Fanfarenverein hat 25.000 € an Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.850 €. 
Der Gesangverein Cäcilia schließlich hat bislang Einnahmen in Höhe von 10.000 €, denen Ausgaben in Höhe von 2.000 € gegenüberstehen.
Das Sommerfest bringt einen Umsatz von 12.000 €.

Nach Abzug der Kosten verbleibt jedem Verein ein Gewinn in Höhe von 2.000 €. Dann sieht die Rechnung zur Ermittlung der Steuerpflicht wie folgt aus:

	
	Musikverein
	Fanfarenverein
	Gesangverein

	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb des jeweiligen Vereins
	

	Einnahmen
	70.000 €
	25.000 €
	10.000 €

	Ausgaben
	69.000 €
	9.850 €
	2.000 €

	Gewinn aus Wirtschaftsbetrieb
	1.000 €
	15.150 €
	8.000 €

	+ Sommerfest-GbR
Einnahmen
Gewinn
	
10.000 €
2.000 €
	
10.000 €
2.000 €
	
10.000 €
2.000 €

	
	
	
	




	So sehen die Folgen bei den jeweiligen Vereinen aus

	Musikverein
	Fanfarenverein
	Gesangverein

	Er hat bereits mit eigenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben die Besteuerungsgrenze überschritten. Zwar können Vereine im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb bis 45.000 Euro Umsatz machen, ohne das Steuerpflicht eintritt, werden die 45.000 Euro aber überschritten, tritt für alle Gewinne aus dem gesamten Umsatz Steuerpflicht (Gewerbe- und Körperschaftsteuer) ein, sofern der zu versteuernde Gewinn über 5.000 € liegt.
Da der Freibetrag von 5.000 € hier nicht überschritten wird, bleibt der Gewinn trotzdem steuerfrei.
	Er hat bereits mit dem eigenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb die Steuergrenzen (45.000 € / 5.000 €) überschritten. Die Einnahmen aus der GbR kommen dazu und werden ebenfalls versteuert.
	Der Gesangverein überschreitet insgesamt die Besteuerungsgrenzen nicht. Sowohl der anteilige Gewinn der Sommerfest-GbR als auch der eigene wirtschaftliche Geschäftsbetrieb bleiben steuerfrei.

	
	
	





Was bei der Abgabe der Steuererklärung zu beachten ist
Die Finanzämter ziehen die entstandene GbR nicht automatisch zur Steuerzahlung heran. Sie müssen vielmehr die Angaben bei der Steuererklärung tätigen. Zu diesem Zweck müssen Sie zunächst einmal bei Ihrem Betriebsstättenfinanzamt den Antrag auf eine Steuernummer für Ihre Vereinsgemeinschaft stellen, denn: Ohne Steuernummer keine Steuererklärung. 

Ihre Vereinsgemeinschaft muss, wie jeder Arbeitnehmer auch, ihre Steuererklärung auf amtlichen Steuererklärungsvordrucken beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt einreichen. Das Finanzamt ermittelt dann anhand der GbR-Steuererklärung die Verluste und Gewinne der beteiligten Gesellschafter, also der Vereine. Diese Meldung gibt dann das Betriebsstättenfinanzamt an die Finanzämter weiter, bei der die einzelnen Vereine veranlagt werden.
Die Festgemeinschaft ist als Unternehmen umsatzsteuerpflichtig
Durch die Gründung der Vereinsgemeinschaft ist eine GbR, also ein Unternehmen, entstanden. Und dieses muss, genau wie alle anderen Unternehmen in Deutschland, Steuern auf die Gewinne abführen. Liegen Sie allerdings unter bestimmten Grenzen, wie beispielsweise der Kleinunternehmergrenze, kommen Sie entweder in den Genuss von Freibeträgen oder auch von gestaffelten Steuertarifen.

Das ist zu beachten, wenn Sie die Kleinunternehmergrenze überschreiten
Auch umsatzsteuerlich gesehen wird die GbR als Unternehmen betrachtet. Für die Umsatzsteuervoranmeldung geben Sie einfach die Steuernummer der GbR an. Liegen Sie ertragsmäßig über der Kleinunternehmergrenze, sind Sie verpflichtet, Aufzeichnungen über die Umsätze der GbR zu führen und Umsatzsteuer abzuführen. Sie können verrechnen: Und zwar müssen Sie nur die Differenz zwischen der Umsatzsteuer der GbR und der an Lieferanten gezahlten Umsatzsteuer, die Sie bereits als Vorsteuern gezahlt haben, abführen. Übrigens: Die Grenze zum „Kleinunternehmen“ liegt bei 22.000 Euro.

Denken Sie an die Meldung von Steuerabzugsbeträgen
Beschäftigen Sie für Ihre Festveranstaltung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was meistens der Fall sein wird, befinden Sie sich automatisch in der Arbeitgeberposition mit den entsprechenden Pflichten. Es gelten folgende Meldepflichten:

Meldung für die Sozialversicherung (Minijobzentrale, wenn Sie nur kurzfristig Beschäftigte oder Minijobber beschäftigen), ansonsten auch:
Meldung bei der Berufsgenossenschaft,
Meldung und Abführung der Steuerabzugsbeträge beim Finanzamt.

Was Sie schon im Vorfeld einer Vereinsgemeinschaft beachten sollten
Für die Bildung einer Vereinsgemeinschaft zur Durchführung von Festen etc. ist es nicht erforderlich, Verträge abzuschließen (Vertragsfreiheit gemäß § 305 BGB). Selbst mündliche Vereinbarungen sind gültig. Ich empfehle Ihnen aber dennoch, die Gründung Ihrer Vereinsgemeinschaft schriftlich festzuhalten.

Gründungsprotokoll 
Beugen Sie Differenzen in Ihrer Vereinsgemeinschaft durch ein Gründungsprotokoll vor, in dem Sie die grundlegenden Regelungen festhalten. Dieses Protokoll sollten Sie von den vertretungsberechtigten Vorständen unterzeichnen lassen. Das unterstreicht die bindende Wirkung. Ein Gründungsprotokoll ist besonders dann zu empfehlen, wenn es schon im Vorfeld unterschiedliche Vorstellungen zwischen den beteiligten Vereinen über die Ausgestaltung der Gemeinschaft gibt. Außerdem können Sie hier die „Anteile“ der jeweiligen Vereine festlegen.


Separates Vereinskonto für die GbR anlegen
Um eine klare Abgrenzung vornehmen zu können, sollten Sie auch unbedingt ein separates Vereinskonto einrichten, das ausschließlich für die Kassenführung dieser Gemeinschaft, unabhängig von dem beteiligten Verein, eingesetzt wird.

Bei länger bestehenden Vereinsgemeinschaften (nicht bei einmaligen Anlässen) sollten Sie bereits beim Bankgespräch klären, ob die GbR eine Befreiung von der Zinsabschlagsteuer über einen Freistellungsauftrag erhalten kann, soweit Kapitalreserven bei der Vereinsgemeinschaft gebildet werden.

Geschäftsführung
Die Geschäfte dieser BGB-Gesellschaft werden von einer Geschäftsführung besorgt, die von den Gesellschaftern, also den Vereinen, gemeinsam ausgeübt wird. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten, die die oder der Geschäftsführer haben, legen damit die Gesellschafter fest. Sie sollten daher unbedingt regeln, dass die Gesellschafterversammlung erforderliche Beschlüsse nur dann fassen kann, wenn der Jahresabschluss geprüft ist. Dies ist schon aus Haftungsgründen wichtig! Denn: Beide Vereine haften mit ihrem Vereinsvermögen als Gesamtschuldner für die Gesellschaft.

Buchführung und Verantwortlichkeit im Vorfeld regeln
Der Buchführung und ordnungsgemäßen Zuordnung der Einnahmen kommt bei einer solchen GbR enorme Bedeutung zu. Sorgen Sie deshalb dafür, dass dieser wichtige Bereich einem erfahrenen Vereinskassierer übertragen wird!

Vertretungsvollmacht klären
Wer darf Überweisungen vornehmen? Soll der hauptverantwortliche Schatzmeister Überweisungen allein tätigen dürfen oder sollten jeweils zwei Unterschriften erforderlich sein? Dies sind Fragen, die Sie ebenfalls mit der Vereinsgemeinschaft klären müssen. Empfehlenswert ist eine Kontovollmacht für einen Vertreter, damit die Vereinsgemeinschaft handlungsfähig bleibt. 

Ausschüttung gleich zu Anfang klären
Schon gleich bei der Gründung der GbR (sie erfolgt automatisch durch den Zusammenschluss, also nicht erst durch eine Eintragung in ein öffentliches Register!) sollte geklärt werden, wie eventuell entstehende Überschüsse, aber auch mögliche Verluste (!) aufgeteilt werden.

Nach der Veranstaltung, zu deren Durchführung die Gemeinschaft gebildet wurde, setzen eine weitere Versammlung oder Besprechung mit den beteiligten Vereinen bzw. ihren Vereinsvorständen an, die dann über die Verteilung befindet. Legen Sie fest, dass nach Abschluss der Veranstaltung eine Kassenprüfung stattfindet. So können zu klärende Punkte schnell aufgedeckt und einvernehmlich geregelt werden!
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